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RS OGH 1960/10/7 1Ob320/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1960

Norm

ZPO §275

ZPO §503 Z2

Rechtssatz

Der im berufungsgerichtlichen Aufhebungsbeschluß enthaltene Auftrag an das Erstgericht, die Beweise durch Abhören

eines Tonbandes, auf dem ein rechtlich relevantes Gespräch aufgenommen wurde, zu ergänzen, ist als Zulassung

eines Kontrollbeweises vom Revisionsgericht nicht überprüfbar.

Entscheidungstexte

1 Ob 320/60
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